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manchmal fällt es mir schwer, Themen für
das Grußwort des Stadtanzeigers zu fin-
den, diesmal habe ich gleich mehrere
Punkte, die ich gerne ansprechen möchte.

Sicherlich haben Sie schon erfahren, dass
sich die Sparkasse Chemnitz dazu ent-
schieden hat, unseren Sparkassenstand-
ort in Oberlungwitz zu einem „Selbst -
bedienungsstandort“ umzugestalten. Sie
können mir glauben, dass ich über diese
Entscheidung alles andere als glücklich bin,
aber als Optimist sage ich auch, dass diese
Entscheidung immer noch besser ist, als
eine gänzliche Schließung des Standortes,
so wie es in anderen Kommunen der Fall ist. 

Als Stadtverwaltung selbst haben wir kei-
nen Einfluss auf derartige Entscheidungen.
Als im September kommuniziert wurde,
dass die Ostsächsische Sparkasse einige
Ihrer Standorte schließt, habe ich dies zum
Anlass genommen, bei der Sparkasse
Chemnitz anzufragen, was denn aus unse-
rem Standort wird. Hier erhielt ich die Ant-
wort, dass es sich um eine coronabedingte
vorrübergehende Schließung handelt und
der Standort bestehen bleiben soll. Nach
nochmaliger Rückfrage wurde dann ein
Gesprächstermin mit dem Vorstand verein-
bart. Dieser Gesprächstermin hat allerdings
erst zwei Tage nach der Sitzung des Ver-
waltungsrates der Sparkasse Chemnitz
stattgefunden. In dieser Verwaltungsrat
wurde beschlossen, dass der Standort in
Oberlungwitz unter den derzeitigen Bedin-
gungen wirtschaftlich nicht tragbar ist. In
besagtem Gespräch zwischen mir und
dem Vorstand, also als die Entscheidung
bereits gefallen war, wurden mir dann die
Gründe erläutert, die – meines Erachtens
nach – unter einer reinen Betrachtung der
Zahlenlage tatsächlich auch nachvollzieh-
bar sind. Nur noch wenige Kundinnen und
Kunden nahmen die Beratungsangebote
vor Ort tatsächlich in größerem Umfang
wahr (und das auch schon vor der Corona-
Pandemie) und das Thema „Online-Ban-
king“ nimmt einen immer größeren Raum
ein. Zudem hat die Sparkasse Chemnitz
mit dem Objekt in Hohenstein-Ernstthal,
welches nur wenige Kilometer von uns ent-
fernt liegt, eine Immobilie, in der alle Ser-
vice-Leistungen unter einem Dach vereint
werden können.

Nichtsdestotrotz war und ist es mir als 
Bürgermeister auch wichtig, dass diejeni-
gen, die eben nicht in der Lage sind, nach
Hohenstein-Ernstthal zu fahren bzw. denen
es schwerfällt, die „Selbstbedienungstech-
nik“ zu nutzen, nicht zu vergessen. Dies
habe ich auch mehrfach und deutlich ge-
genüber dem Vorstand der Sparkasse
Chemnitz zum Ausdruck gebracht. Infolge
dessen finden Sie eine Information der
Sparkasse Chemnitz in diesem Stadtanzei-
ger mit Informationen zur Umstrukturierung

des Standortes selbst und auch einer Er-
läuterung von Angeboten, die denjenigen
helfen soll, die mit der „modernen Technik“
eben nicht so einfach zurechtkommen.

Wie sich die Angebote dann in der Praxis
darstellen und wie sich die Umgestaltung
des Standortes in Zukunft gestaltet, wird
abzuwarten sein, aber auch hier gilt es, das
Beste daraus zu machen. Dabei ist es
wichtig, dass diejenigen, die noch mobil
sind und für die die Bedienung eines
Smartphones, Tablets oder Computers
quasi zum Alltag gehört, denjenigen helfen,
für die diese Umstrukturierung eine größere
Herausforderung darstellt.

Des Weiteren möchte ich noch einmal auf
die Beiräte hinweisen, die wir gründen wol-
len: einen Jugend- und einen Senioren-
beirat. Bei beiden handelt es sich um eh-
renamtliche Gremien, die die Interessen
Ihrer Altersgruppen vertreten sollen und ab
2021 ihre Arbeit aufnehmen. Erste Bewer-
bungen sind bereits eingegangen, aber wir
freuen uns auf weitere Einwohner/innen,
die sich hier mit einbringen möchten.

Ein drittes Thema, welches ich gern an-
sprechen möchte, ist die Corona-Thema-
tik – auch, wenn es viele von Ihnen nicht
mehr hören oder lesen können. 
Ich schreibe dieses Grußwort am Dienstag,
dem 27.10.2020. Das muss ich an dieser
Stelle erwähnen, denn eigentlich ereilen
uns täglich neue Informationen, die immer
wieder verarbeitet und eingeordnet werden
müssen. Und ich bin ganz ehrlich – wenn
es schon uns auf der Verwaltungsebene
schwerfällt, immer genau nachzuvollzie-
hen, wo gerade welche Regelungen für wie
lange und in welchem Umfang gelten – wie
soll dann der Bürger oder die Bürgerin hier
noch den Überblick behalten? Dass auch
dies zu einer entsprechenden Unzufrieden-
heit führt, ist für mich absolut nachvoll -
ziehbar. Das tägliche Zahlen-Wirr-Warr um
Infektionszahlen, die Anzahl positiver Co-
rona-Testungen, die 7-Tage-Inzidenz oder
die Reproduktionszahl ist kaum noch ver-
ständlich. Ebenso findet man aufgrund der
medialen Präsenz dieses Themas zahl -
reiche Beiträge von unterschiedlichsten
Personen oder Personengruppen, die am
Ende dafür sorgen, dass die Bürgerinnen
und Bürger nach dem Konsum selbiger
teilweise mit noch größeren Fragezeichen
dastehen, als vorher.

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch – ich
bin der Meinung, dass wir die Situation
sehr, sehr ernst nehmen müssen. Aber es
sollte wenigstens versucht werden, durch
ein einheitliches Handeln und eine entspre-
chende Kommunikation auf Bundes- und
Landesebene nachvollziehbare und ver-
hältnismäßige Rahmenbedingungen zu
schaffen, die jeder einzelne auch verstehen

kann. Wozu beispielsweise das Thema
„Beherbergungsverbot“ geführt hat, haben
wir ja alle gesehen.

Unabhängig von der Frage nach der Anzahl
positiver Corona-Tests ist für mich etwas
anderes entscheidend, was die Ernsthaf-
tigkeit des Themas noch einmal hervor-
hebt:
Schon jetzt zeichnet es sich bundesweit
ab, dass es Engpässe im Bereich des Pfle-
gepersonals gibt und auch die Anzahl der
Patienten zunimmt, die intensivmedizinisch
in Krankenhäusern betreut werden müs-
sen. Die Zahl derer, die aufgrund einer Co-
rona-Infektion derzeit künstlich beatmet
werden, ist seit Anfang Oktober auffällig
angestiegen. Jeder einzelne Corona-
Patient, der intensivmedizinisch betreut
werden muss – und zwar egal welchen Al-
ters – ist einer zu viel. Zudem gibt es genug
andere Personen, die auf diese Behandlun-
gen aufgrund anderer Krankheiten ange-
wiesen sind. Eine Überlastung der ohnehin
schon stets eingespannten Krankenhaus-
und Pflegedienstmitarbeiter/innen sowie
unserer Ärzte muss zwingend vermieden
werden. 

Gleichzeitig gilt es, einen weiteren Lock-
down im Sinne aller zu vermeiden. Für viele
ist es existenziell, dass Schulen und Kitas
geöffnet sind, damit die Eltern zur Arbeit
gehen können. Und auch zahlreiche Unter-
nehmen, Firmen und Dienstleister können
es sich nicht noch einmal leisten, ihre Ein-
richtungen erneut zu schließen. Umso ent-
scheidender ist, es, dass wir uns im priva-
ten Bereich an die geltenden Regelungen
halten.

Deshalb ist es so wichtig, dass alle nicht
zuerst an sich selbst denken, sondern an
die Konsequenzen, die ihr eigenes Handeln
für andere haben könnte, wenn man die
geltenden Vorschriften und Hygienemaß-
nahmen ignoriert. Oft reicht schon ein be-
stätigter Fall in einem Unternehmen aus,
um einen großen Teil desselbigen lahm zu
legen.

Geben Sie also auf sich und Ihre Mitmen-
schen acht, ohne dabei in Panik zu verfal-
len. Je vernünftiger wir alle gemeinsam mit
der Situation umgehen, umso größer ist die
Hoffnung, dass wir bald wieder ein Stück-
chen Normalität zurückgewinnen. Und
dafür ist es oft schon ausreichend, sich an
die einfachsten allgemein geltenden Hygie-
nevorschriften und Regeln zu halten, die
Sie alle sehr gut kennen.

Bleiben Sie also bitte gesund und passen
Sie auf sich auf, 
Ihr 

Thomas Hetzel
Bürgermeister ❑
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Leserinnen und Leser,
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Stadtanzeiger

Das Amtsblatt der Stadt Oberlungwitz erscheint zu den nachfolgend aufgeführten
Terminen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Stadtanzeiger auf der Homepage
unter www.oberlungwitz.de zu lesen. Wir bitten die Verfasser von Artikeln, besonders
den Redaktionsschluss zu beachten! Nach Redaktionsschluss eingehende Manuskripte
können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Veröffentlichung der Texte erfolgt nur
noch bei Vorlage der Manuskripte in elektronischer Form vorbehaltlich des zur Verfü-
gung stehenden Platzes.

Nummer des Amtsblattes             Erscheinungsdatum           Redaktionsschluss
                12/2020                                    07.12.2020                           22.11.2020
                01/2021                                    11.01.2021                           13.12.2020      ❑

im Rahmen regelmäßig stattfindender
Bürgersprechstunden haben Sie die Ge-
legenheit, Ihre Fragen, Hinweise und An-
regungen direkt mit mir zu besprechen.
Die nächsten Bürgersprechstunden finden
am Donnerstag, dem 12.11.2020 von
14:00 – 15:00 Uhr sowie am Dienstag,
dem 24.11.2020 von 14:30 – 15:30 Uhr
im Rathaus Oberlungwitz, Zimmer 15
statt. Unabhängig davon können Sie na-
türlich jederzeit über das Sekretariat unter
der Rufnummer 03723-40523 einen Ter-
min für ein persönliches Gespräch mit mir
vereinbaren bzw. die E-Mail-Adresse
stadtverwaltung@oberlungwitz.de nutzen.

Thomas Hetzel
Bürgermeister ❑

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger, 

Die Stadtverwaltung Oberlungwitz stellt
auf der Homepage www.oberlungwitz.de
verschiedene Formulare zur Verfügung.

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt ❑

Hinweis zur Nutzung 
unseres elektronischen 

Formular-Service

Stadtverwaltung 
Oberlungwitz

Bibliothek der Stadt 
Oberlungwitz

Öffnungszeiten

Adresse: Hofer Straße 203
Telefon: 03723 405-0
Fax: 03723 405-34
Homepage: www.oberlungwitz.de
E-Mail: stadtverwaltung@oberlungwitz.de

Hinweis:
Aufgrund des derzeitigen Infektionsge-
schehens sind Vor-Ort-Termine im Rat-
haus der Stadt Oberlungwitz im Rah-
men der bekannten Öffnungszeiten bis
auf Weiteres nur nach vorheriger An-
meldung möglich. Bitte beachten Sie
auch die geltenden Regelungen und
Hygienehinweise vor Ort. Ungeachtet
dessen sind die Mitarbeiter/innen tele-
fonisch und per E-Mail für Sie erreich-
bar. 

Öffnungszeiten (allgemein)
Montag:                09:00 – 11:30 Uhr
Dienstag:              09:00 – 11:30 Uhr
                             13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag:          09:00 – 11:30 Uhr
                             13:00 – 15:30 Uhr

Meldestelle
Dienstag:              09:00 – 11:30 Uhr
                             13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag:          09:00 – 11:30 Uhr
                             13:00 – 15:30 Uhr

Standesamt
Donnerstag:          09:00 – 11:30 Uhr
                             13:00 – 15:30 Uhr

Termine außerhalb der Öffnungszeiten
sind nur nach telefonischer Verein -
barung möglich. ❑

Adresse: Hofer Straße 189
Telefon: 03723 413057
E-Mail: 
bibliothek.oberlungwitz@enviatel.net

Hinweis:
Die Bibliothek der Stadt Oberlungwitz
bleibt ebenfalls bis auf Weiteres ge-
schlossen.                                             ❑

Die Sprechstunde der Schiedsstelle der
Stadt Oberlungwitz findet im Bedarfsfall
am dritten Dienstag des Monats in der
Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr im Rathaus
statt. Einwohner, die das Tätigwerden der
Schiedsstelle begehren, werden gebeten,
entsprechende Terminvereinbarungen
über Herrn Tschierschwitz, Telefon: 03723
405-30, zu treffen.

Schubert
Friedensrichter ❑

Sprechstunde der
Schiedsstelle

Unsere Infothek im Erdgeschoss des Rat-
hauses steht mit ihren Angeboten zur Ver-
fügung.
Ansprechpartner:
Frau Naumann, Zimmer 18, 
Tel.-Nr.: 03723 405-29 

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt ❑

Infothek im Rathaus

IMPRESSUM Herausgeber/Redaktion: Stadtverwaltung Oberlungwitz, Hofer Str. 203, 09353 Ober-
lungwitz, Tel.: 03723 4050 • Verantwortlich für den amtlichen Teil einschließlich der Sitzungsberichte
der Stadtratssitzung: der Bürgermeister der Stadt Oberlungwitz oder sein Vertreter im Amt. • Verant-
wortlich für den nichtamtlichen Teil: der jeweilige Verfasser eines Artikels • Layout, Satz und Druck:
Mugler Druck und Verlag GmbH, Gewerbering 8, 09337 Hohenstein-Ernstthal, OT Wüstenbrand, Tel.:
03723 499149, Fax: 03723 499138, Mail: info@mugler-verlag.de • Anzeigen: Frau Gläser, Mugler
Druck und Verlag GmbH, Fon: 03723 499117, Fax: 03723 499177 • Vertrieb: VBS Logistik GmbH,
Heinrich-Lorenz-Straße 2 – 4, 09120 Chemnitz, Telefon: 0371 33200151, E-Mail: mail@wochenend-
spiegel.de. • Der »Stadtanzeiger Oberlungwitz« erscheint zur kostenlosen Verteilung monatlich in einer
Auflagenhöhe von 3.900 Exemplaren.

PKW-Stellplätze
Auf dem Parkplatz Robert-Koch-Straße
werden Stellplätze zur Verpachtung ange-
boten.
Wenn Sie interessiert sind, dann melden
Sie sich bitte in der Stadtverwaltung
Oberlungwitz, Hofer Straße 203 bei Frau
Leistner, Tel. 405-10.

Neumann
Fachbereichsleiterin 
Kämmerei- und Bauamt ❑

Informationen aus dem
Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement

Bis auf Weiteres finden keine Veranstal-
tungen in Oberlungwitz statt. ❑

Veranstaltungen in 
Oberlungwitz
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Bereitschaftsdienst Trinkwasser:
Havarietelefon (24 Stunden): 
03763 405-405
Internet: www.rzv-glauchau.de ❐

Bereitschaftsdienst des
RZV Wasserversorgung 
Bereich Lugau-Glauchau

Bei Havarien und Unregelmäßigkeiten am
unterirdischen Abwasserkanalnetz bitten
wir, unseren 24-Stunden-Bereitschafts-
dienst (auch an Sonn- und Feiertagen)
unter der Telefonnummer: 0172 3578636
zu benachrichtigen. ❐

Havarie- und 
Bereitschaftsdienst der

WAD GmbH

1. Nächste Stadtratssitzung
Ort:             Saal des Vereinshauses 
                   „Zur Post“ Oberlungwitz
                   Hofer Straße 36
Beginn:       19:00 Uhr
Termin:        24.11.2020

2. Nächste Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses
Ort:             Saal des Vereinshauses
                   „Zur Post“ Oberlungwitz
                   Hofer Straße 36
Beginn:       19:00 Uhr
Termin:        10.11.2020

3. Nächste Sitzung des Technischen
Ausschusses
Ort:             Saal des Vereinshauses
                   „Zur Post“ Oberlungwitz
                   Hofer Straße 36
Beginn:       19:00 Uhr
Termin:        01.12.2020

Die aktuelle Tagesordnung für alle Sitzun-
gen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen

SitzungstermineTermin Grundsteuer 
IV. Quartal 2020

Hiermit erinnern wir alle Steuerzahler,
die keine Einzugsermächtigung erteilt
haben, dass am 15. November 2020
die Grundsteuer für das IV. Quartal
2020 fällig ist. 
Die Vorauszahlung der Grundsteuer
gemäß § 29 des Grundsteuergesetzes
entnehmen Sie bitte dem Abgabenbe-
scheid von 2017 – Ratenfälligkeit für
die Folgejahre – soweit kein Ände-
rungsbescheid vorliegt.
Zahlen Sie bitte Ihre Steuern pünktlich
zur Fälligkeit ein, um unnötige Säum-
niszuschläge und Mahngebühren zu
vermeiden.
Nutzen Sie auch hierzu das Last-
schrifteinzugsverfahren. Für die Zah-
lung der Steuern per Lastschriftver-
fahren sind die entsprechenden
Formulare / SEPA-Basislastschrift-
mandat in der Stadtverwaltung Ober-
lungwitz erhältlich.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gern ein
entsprechendes Formular zu.
Außerdem können Sie sich auch das
Formular über die Homepage der
Stadtverwaltung Oberlungwitz, Formu-
larservice, ausdrucken.
Das SEPA-Basislastschriftmandat
muss vollständig ausgefüllt, unter-
schrieben und im Original zurück -
gegeben werden.
Rücksendungen per Fax oder E-Mail
können nicht berücksichtigt werden.

Neumann
Fachbereichsleiterin 
Kämmerei- und Bauamt ❑

Aushang an der Verkündungstafel im
Haupteingangsbereich des Rathauses.

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt ❑

03723-405-0
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Das Ordnungsamt informiert

Mit den ersten Schneefällen und Frösten
steigt wieder das Unfallrisiko für alle Fuß-
gänger und Fahrzeugführer. Gehwege und
Fahrbahnen können dann wieder gefähr-
lich glatt sein.
Alle Grundstückseigentümer und -besitzer
müssen sich über ihre Pflichten zur Gefah-
renabwehr im öffentlichen Bereich, resul-
tierend aus oben genannter Satzung, in-
formieren. 

Wir haben die wichtigsten Regelungen
für Sie zusammengestellt:

Wer hat die Pflicht? (Zuordnung der
Grundstücke zu einer öffentlichen
Straße oder einem öffentlichen Weg)
Die Verpflichtung zur Reinigung der öffent-
lichen Straßen wird mit der oben genann-
ten Satzung auf die Eigentümer und Be-
sitzer der durch öffentliche Straßen
erschlossenen Grundstücke (= Verpflich-
tete) übertragen. Obwohl sich Eigentümer
und Besitzer solcher erschlossenen
Grundstücke zur Erfüllung ihrer Räum-
und Streupflichten auch geeigneter Dritter
(Mieter, Hausmeisterservice etc.) bedienen
können, bleiben sie Verpflichtete und An-
sprechpartner.
Ein Grundstück ist der durch Vermessung
räumlich abgegrenzte Teil der Erdoberflä-
che, der auf einem besonderen Grund-
buchblatt allein oder auf einem gemein-
schaftlichen Grundbuchblatt unter einer
besonderen Nummer des Bestandsver-
zeichnisses ausgewiesen ist.
Erschlossen ist ein Grundstück dann,
wenn tatsächlich wie rechtlich gewährleis-
tet ist, dass eine Zugangsmöglichkeit an
der Grundstücksgrenze besteht. Dabei
kommt es nur darauf an, dass die Schaf-
fung eines Zugangs möglich ist (er braucht
tatsächlich noch nicht hergestellt zu sein!).
Das Grundstück muss aber von der öf-
fentlichen Straße einen Vorteil haben und
der ist schon dann gegeben, wenn die
wirtschaftliche und verkehrliche Nutzung
(insbesondere die Möglichkeit der Schaf-
fung eines Zugangs oder einer Zufahrt)
möglich ist. Häufig führt schon das An-
grenzen eines Grundstücks an eine Straße
zu dem Vorteil, der die Erschließung be-
gründet. 
Ein Grundstück grenzt an eine öffentliche
Straße an, wenn das Grundstück mit dem
Straßengrundstück eine gemeinsame
Grenze hat. Das gilt auch dann, wenn zwi-

schen dem Grundstück und der Straßen-
fläche ein zur Straße gehörender Graben,
eine Böschung, ein Grünstreifen oder eine
Stützmauer liegt.
Für die Erschließung durch eine Straße ist
die Zuordnung eines Grundstücks zu einer
Straße durch eine Hausnummer ohne Be-
lang, da diese lediglich eine Ordnungs-
funktion hat.

Was ist zu räumen und zu streuen? 
Die zu beräumende oder abzustumpfende
Fläche erstreckt sich entsprechend der
Breite, in der das Grundstück zu einer
oder mehreren Straßen hin liegt, auf den
Gehweg. Gehwege sind die für die Fuß-
gänger ausdrücklich bestimmten Teile der
Straße. Dabei sind der Ausbauzustand
und die Breite der Straße nicht zu berück-
sichtigen.
Soweit keine Gehwege vorhanden sind,
gilt als Gehweg das Räumen und Streuen
entlang der Grundstücksgrenze bis zur
Straßenmitte.

Was ist, wenn Grundstücke hinterein-
ander liegen?
Liegen mehrere Grundstücke hintereinan-
der zu der sie erschließenden Straße, so
bilden das an die Straße angrenzende
Grundstück (= Kopfgrundstück) und die
dahinter liegenden Grundstücke (= Hinter-
liegergrundstücke, grenzen nicht selbst an
eine öffentliche Straße oder einen öffentli-
chen Weg an) eine Straßenreinigungsein-
heit. Das gilt auch, wenn diese Grundstü-
cke durch mehrere Straßen erschlossen
werden.
Die Eigentümer und Besitzer der zur Stra-
ßenreinigungseinheit gehörenden Grund-
stücke sind im wöchentlichen Wechsel
räum- und streupflichtig. Dieser Wechsel
beginnt jährlich neu beim Eigentümer des
Kopfgrundstückes.

Was ist, wenn die Straße nur auf einer
Seite einen Gehweg hat?
Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind
auch die Eigentümer oder Besitzer der auf
der gegenüberliegenden Straßenseite be-
findlichen Grundstücke für die Erfüllung
der Räum- und Streupflicht verantwortlich.
Hier erfolgt ein jährlicher Wechsel. 
In den Jahren mit ungerader Endziffer (ab
01.01.2021) sind die Eigentümer oder Be-
sitzer der auf der gegenüberliegenden
Straßenseite befindlichen Grundstücke für
das Räumen und Streuen des Gehweges

verantwortlich. In den Jahren mit gerader
Endziffer (bis 31.12.2022) sind die Eigen-
tümer oder Besitzer der auf der Gehweg-
seite befindlichen Grundstücke zum Räu-
men und Streuen des Gehweges
verpflichtet. 
Grund für diesen Wechsel der Pflichten ist
die nach dem Gleichheitssatz (Art. 3
Grundgesetz) erfolgte Rechtsprechung,
nach der die gegenüberliegenden Seiten
gleichrangig heranzuziehen sind, weil die
Grundstücke auf beiden Straßenseiten
durch den einen Gehweg erschlossen
werden.

Wann und wie ist zu räumen und zu
streuen? 
Was muss dabei beachtet werden?
Grundsätzlich gilt die Räum- und Streu-
pflicht täglich für die Zeit von 07:00 Uhr
bis 20:00 Uhr. Das heißt, bei Schneefall
bzw. Glatteisgefahr sind die Gehwege in-
nerhalb dieser Zeiten von dem jeweiligen
Verpflichteten in einer solchen Breite zu
räumen und zu streuen, dass die Sicher-
heit des Fußgängerverkehrs gewährleistet
ist. Insbesondere soll ein Begegnungsver-
kehr möglich sein. Außerdem sind die ge-
räumten Flächen vor den Grundstücken
so aufeinander abzustimmen, dass eine
durchgehende benutzbare Gehfläche ent-
steht. Für jedes Hausgrundstück ist ein
Zugang zur Fahrbahn und zum Grund-
stückseingang in einer Breite von mindes-
tens 1,25 m zu räumen.
An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmit-
tel müssen die Gehwege so von Schnee
freigehalten werden, dass ein möglichst
gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet
ist.
Festgetretener oder auftauender Schnee
ist ebenfalls – soweit möglich und zumut-
bar – zu lösen und abzulagern.
Die Abflussrinnen müssen bei Tauwetter
vom Schnee freigehalten werden und zu
den Unterflurhydranten muss ein Zugriff
gewährleistet sein.
Bei Schnee- und Eisglätte haben die Ver-
pflichteten die Gehwege und die Zugänge
zur Fahrbahn und zum Grundstücksein-
gang derart und so rechtzeitig zu be-
streuen, dass Gefahren nach allgemeiner
Erfahrung nicht entstehen können. Bei
Eisglätte sind die ausgebauten Gehwege
in voller Breite abzustumpfen. 
Als Streumaterial sind vor allem Sand,
Splitt und ähnliches abstumpfendes 
Material zu verwenden. Salz darf nur in

Pflichten im Winterdienst gemäß der Satzung über die Straßenreinigung und 
den Winterdienst in der Stadt Oberlungwitz (Straßenreinigungssatzung) 

vom 19. Dezember 2001 i. V. m. der 1. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Straßenreinigung und den Winterdienst in der Stadt Oberlungwitz 

vom 21. Oktober 2010
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geringen Mengen zur Beseitigung festge-
tretener Eis- und Schneerückstände ver-
wendet werden. Geeignetes Streumaterial
hat jeder Verpflichtete eigenverantwortlich
und auf eigene Kosten zu besorgen.

Wo wird der Schnee abgelagert?
Die Ablagerung des zu beseitigenden
Schnees hat auf dem Grundstück und
nicht auf den Verkehrsflächen (Gehweg,
Schnittgerinne, Straße etc.) zu erfolgen,
um Verkehrsbeeinträchtigungen für Ret-
tungs- und Entsorgungsfahrzeuge sowie
für den fließenden Verkehr auf ein Mini-
mum zu beschränken.

Was ist zu tun, wenn der Schnee wieder
weg ist?
Die Streugutrückstände sind von dem je-
weils Winterdienstpflichtigen nach der
Frostperiode wieder zu beseitigen.

Welche Folgen können sich beim Nicht-
beachten dieser Pflichten ergeben?
Das vorsätzliche oder fahrlässige Nicht-
nachkommen der vorgenannten Pflichten
stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, welche
mit einer Geldbuße bis zu 500,00 Euro ge-
ahndet werden kann! Bei Nichterledigung
der Pflichten aus der Straßenreinigungs-
satzung wird nach Festsetzung eines Ord-
nungsgeldes die Ersatzvornahme ange-
droht, d. h., das Räumen und Streuen
erfolgt durch Dritte zu Ihren Lasten.
Außerdem möchten wir darauf hinweisen,
dass der Verpflichtete, wenn die Räum-
und Streupflicht schuldhaft nicht oder
nicht im genügenden Maße ausgeführt
wird, von einem Geschädigten zum Scha-
densersatz herangezogen werden kann.
Der Verpflichtete haftet nach den gesetz-
lichen Bestimmungen (§§ 823 ff BGB) für
solche Schäden (Sach-, aber auch Perso-

nenschäden), die aus der Verletzung sei-
ner Räum- und Streupflicht herrühren. Das
gilt grundsätzlich auch dann, wenn sich
der Verpflichtete eines Dritten bedient hat
(z. B. Hausmeister, Mieter oder Hausmeis-
terservice wurde mit der Räum- und
Streupflicht beauftragt). Im Fall der Über-
tragung der Räum- und Streupflichten auf
einen Dritten hat der Verpflichtete eine in-
tensive Überwachungsverpflichtung.

Haben Sie weitere Fragen zum Winter-
dienst? 
Die Mitarbeiter der Fachabt. Öffentliche
Ordnung und Sicherheit helfen gern, auch
telefonisch unter 40521, 40527 und
40528.

Walther
Fachabt. Öffentliche Ordnung
und Sicherheit ❑

Fonds Energieeffizienz Kommunen – Umrüstung von Straßenlampen

Im Unternehmensleitbild der enviaM
(envia Mitteldeutsche Energie AG) ist der
sorgsame Umgang mit natürlichen Res-
sourcen, verbunden mit der nachhaltigen
Entwicklung unserer Umwelt, verankert. 
Als regionaler Energieversorger mit Sitz in
Chemnitz ist sich die enviaM ihrer Verant-
wortung gegenüber der Umwelt und der
Gesellschaft bewusst.
Aus diesem Grund unterstützt die enviaM
Kommunen im Rahmen des Programms
„Fonds Energieeffizienz Kommunen“
(FEK) und fördert seit 2007 Investitionen
zur Reduzierung des Stromverbrauchs. 
Dank dieser Unterstützung ist es auch der
Stadt Oberlungwitz möglich, energieeffi-
ziente Maßnahmen im Rahmen der Stra-
ßenbeleuchtung zeitnah umzusetzen.
Durch die Umrüstungsmaßnahmen wird
nicht nur der Energieverbrauch gesenkt,
was sich positiv auf den Haushalt der
Stadt Oberlungwitz auswirkt, sondern
auch die Umwelt geschont.

In diesem Jahr konnte die Stadt Oberlung-
witz die Poststraße mit LED-Leuchten
ausstatten und hat hierfür einen Zuschuss
in Höhe von 3.000,00 Euro von der enviaM
erhalten.

C. Münnich
SB Tiefbau ❑

Gemischte Siedlungsabfälle (Hausmüll)
19. November 2020, 03. Dezember
2020 und 17. Dezember 2020

Die Entleerung der Hausmülltonnen erfolgt
im zweiwöchigen Rhythmus – in der Regel
in den ungeraden Kalenderwochen immer
donnerstags. Bei Feiertagen verschiebt
sich dieser Abholtag von Donnerstag auf
Freitag.

Blaue Tonne (Papier und Pappe)
13. November 2020, 27. November
2020 und 11. Dezember 2020

Bitte stellen Sie die blaue Tonne am Ab-
holtag ab 06:00 Uhr bereit.

Fragen zur Entsorgung der gemischten
Siedlungsabfälle sowie Papier und Pappe
beantwortet die Kommunalentsorgung
Chemnitzer Land GmbH, STT Reinholds-
hain, Ringstraße 36b, 08371 Glauchau,
Ruf: 03763 404-0.

Gelbe Tonne
13. November 2020, 27. November
2020 und 11. Dezember 2020

Fragen zur Entsorgung der Gelben Tonne
beantwortet die Firma VEOLIA Umwelt-
service Ost GmbH & Co. KG, Betrieb
Chemnitz, Kalkstraße 55, 09116 Chem-
nitz, Tel.: 0371 35566-47 (51), Fax: 0371

35566-53 sowie VEOLIA Umweltservice
Ost GmbH & Co. KG, Betrieb Lichtenstein,
Buchenstraße 19, 09356 St. Egidien, 
Tel.: 037204 663-0, Fax: 037204 663-32.

Bio-Tonne
Grundstückseigentümer mit Biotonne
werden von der entsprechenden Entsor-
gungsfirma (KECL GmbH oder VEOLIA
Umweltservice Ost GmbH) über die Ent-
sorgungstermine schriftlich informiert.

Hinweis zum Abfallkalender 2020
Der Abfallkalender für das Jahr 2020 des
Landkreises Zwickau wurde in den Mona-

Entsorgungstermine

Fotos: Stadtverwaltung

Zur Aufstellung des Veranstaltungsplanes
2021 bitten wir hiermit alle Vereine, ihre
Veranstaltungen im Jahr 2021 bis späte-
stens 27. November 2020 an Frau Löffler
schriftlich oder per E-Mail (stadtverwal-
tung@oberlungwitz.de) zu melden. An-
sonsten kann keine Veröffentlichung erfol-
gen. 

Hetzel
Bürgermeister ❑

Aufruf an alle Vereine der
Stadt Oberlungwitz
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Amt für Abfallwirtschaft

Biotonnenreinigung verschiebt sich

Das Amt für Abfallwirtschaft des Landkrei-
ses Zwickau teilt mit, dass sich die Ter-
mine der Biotonnenreinigung für die
Städte und Gemeinden des ehemaligen
Landkreises Chemnitzer Land verschie-
ben. 

Folgende Städte und Gemeinden sind be-
troffen: Bernsdorf, Callenberg, Gersdorf,
Glauchau, Hohenstein-Ernstthal, Lichten-
stein, Limbach-Oberfrohna, Meerane, 
Niederfrohna, Oberlungwitz, Oberwiera,

Remse, Schönberg, St. Egidien und Wal-
denburg.

Als Grund hierfür nennt das Amt einen
technischen Defekt des Reinigungsfahr-
zeuges. Das Ersatzfahrzeug ist ab dem 2.
November 2020 einsatzfähig. Die Aus-
weichtermine können im Oktober-Amts-
blatt des Landkreises Zwickau und unter
www.landkreis-zwickau.de/abfall-online
nachgelesen werden.

Pressestelle
Landratsamt Zwickau ❑

ten November und Dezember 2019 an alle
Haushalte im Landkreis Zwickau verteilt.
Die Termine für das Schadstoffmobil
sowie die aktuellen Entsorgungstermine
können unter www.landkreis-zwickau.de
eingesehen werden.

Öffnungszeiten der Entsorgungsanlage
in Lipprandis
Montag bis Freitag    08:30 – 17:00 Uhr
Samstag                    08:00 – 12:00 Uhr

Fragen zur Entsorgung auf der Entsor-
gungsanlage in Lipprandis beantwortet
der Zweckverband Abfallwirtschaft Süd-
westsachsen, Schlachthofstr. 12, 09366
Stollberg, Tel.: 037296 66-200, Fax:
037296 66-225. ❑

Lebensmittelüberwachungs- und Vete-
rinäramt weist auf die Einhaltung von
Schutzmaßnahmen hin.

Seit Ende Juli 2020 wird aus Russland und
Kasachstan eine Serie von HPAIV H5 Aus-
brüchen bei Geflügel und Wildvögeln ge-
meldet. Die Region liegt auf der Route von
migrierenden Wasservögeln, die im Herbst
nach Europa ziehen. Daher hat das Fried-
rich-Loeffler-Institut in seiner aktuellen Be-
wertung das Risiko eines Eintrags von
HPAIV nach Europa und Deutschland im
Laufe des Herbstes oder Winters als hoch
eingestuft (1).

Das Lebensmittelüberwachungs- und Ve-
terinäramt weist auf die Einhaltung der
vorbeugenden Schutzmaßnahmen durch
die Geflügelhalter hin.

Beim Auftreten folgender Veränderungen
ist der Bestand zwingend tierärztlich un-
tersuchen zu lassen:
- wenn innerhalb von 24 Stunden Ver-
luste von mindestens drei Tieren bei
einer Bestandsgröße von bis zu 
100 Tieren auftreten oder 

- wenn innerhalb von 24 Stunden Ver-
luste von mehr als zwei Prozent bei
einer Bestandsgröße von mehr als 
100 Tieren auftreten,

- wenn es zu einer erheblichen Verände-
rung der Legeleistung oder der Ge-
wichtszunahme kommt.

Die Pflicht zur Untersuchung des Geflügel-
bestandes durch einen Tierarzt besteht
weiterhin, wenn in einem Geflügelbestand,
in dem ausschließlich Enten und Gänse
gehalten werden, über einen Zeitraum von
mehr als vier Tagen
- Verluste von mehr als der dreifachen
üblichen Sterblichkeit der Tiere des Be-
standes oder

- eine Abnahme der üblichen Gewichts-
zunahme oder Legeleistung von mehr
als Fünf von Hundert auftreten.

Wer Geflügel nicht ausschließlich in Ställen
hält, hat sicherzustellen, dass
- die Tiere nur an Stellen gefüttert wer-
den, die für Wildvögel nicht zugänglich
sind,

- die Tiere nicht mit Oberflächenwasser,
zu dem Wildvögel Zugang haben, ge-
tränkt werden und

- Futter, Einstreu und sonstige Gegen-
stände, mit denen Geflügel in Berüh-

rung kommen kann, für Wildvögel un-
zugänglich aufbewahrt werden.

Somit soll eine Minimierung von direkten
und indirekten Kontaktmöglichkeiten zwi-
schen Geflügel und wilden Wasservögeln
und natürlichen Gewässern erfolgen.

Weiterhin wird darum gebeten, ein ver-
mehrt auftretendes Verenden von wildle-
benden Wasservögeln und Greifvögeln
dem Lebensmittelüberwachungs- und Ve-
terinäramt mitzuteilen.

Kontakt:
Landkreis Zwickau
Landratsamt/Dezernat 3
Lebensmittelüberwachungs- und Veteri-
näramt
Chemnitzer Straße 29
08371 Glauchau 
Telefon: 0375 4402-22601
Fax: 0375 4402-32600
E-Mail: lueva@landkreis-zwickau.de

(1) https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseu-
chengeschehen/aviaere-influenza-ai-ge-
fluegelpest/

Pressestelle
Landratsamt Zwickau ❑

Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt

Gefährdung durch das Auftreten der Geflügelpest – HPAIV H5 (Vogelgrippe)

Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt

Anfang September 2020 wurde die Afrika-
nische Schweinepest (ASP) erstmals in
Deutschland nachgewiesen. Bei einem
toten Wildschwein in Brandenburg nahe
der Grenze zu Polen hat sich die Tierseu-

che bestätigt. Dadurch ist auch die Gefahr
gestiegen, dass die Seuche nach Sachsen
eingeschleppt wird. Während die Krank-
heit für den Menschen ungefährlich ist, ist
sie für Wild- und Hausschweine tödlich.

Die Sächsische Staatsministerin für Sozia-
les und Gesellschaftlichen Zusammenhalt,
Petra Köpping: „Es ist für den Freistaat
Sachsen und besonders für die Landwirte
enorm wichtig, dass wir jede Maßnahme

Mithilfe gesucht – Die Afrikanische Schweinepest vermeiden!



Der Klimamanager Sven Dörr informiert,
dass am 1. November 2020 eine Online-
Befragung zum Klimaschutz im Landkreis
Zwickau mit dem Thema „Bestimmung
von Handlungsfeldern beziehungsweise
Maßnahmen zur Umsetzung des lokalen
Klimaschutzes auf Landkreisebene aus
Sicht der Bürgerinnen und Bürger“ starten
wird.

Um an der Umfrage teilzunehmen, gibt es
zwei Möglichkeiten:

- https://buergerbeteiligung.sachsen.de/
portal/landkreis-zwickau/beteiligung/
themen/1021834

- https://mitdenken.sachsen.de/1021834

Der Klimamanager hofft auf eine große
Resonanz. „Die Ergebnisse der Umfrage
sollen uns wichtige Erkenntnisse zu den
Handlungsfeldern der zukünftigen Arbeit
des Klimabeirates bringen und folglich
eine wichtige Grundlage für unser künfti-
ges Klimaschutzkonzept bilden.“

Schnell und unkompliziert können die Fra-
gen rund um das Thema Klimaschutz mit
ein paar Klicks beantwortet werden. „Alle
Fragen zur Person werden anonymisiert
und nach Auswertung der Umfrage ver-
nichtet“, versichert Dörr.

Pressestelle 
Landratsamt Zwickau ❑
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ergreifen, um den Schutz vor der Afrikani-
schen Schweinepest zu erhöhen. Bitte
helfen Sie uns dabei!“ 

• Wanderer, Pilze- oder Beerensammler,
Urlauber oder Pendler sollten idealer-
weise die betroffenen Regionen jetzt
meiden. 

• An Rast- und Parkplätzen Speisereste
nur in wildschweinsicheren, verschließ-
baren Müllbehältern entsorgen oder bis
zur nächsten sicheren Entsorgungs-

möglichkeit mitnehmen - Wildschweine
kennen keine Grenzen.

• Wildschweinkadaver beim zuständigen
Veterinäramt melden! Bitte wenden Sie
sich an Ihr regional zuständiges Veteri-
näramt. Auch jede Polizeidienststelle,
Gemeindeverwaltung, Straßen-Auto-
bahnmeisterei, Forstdienststelle und
der Jagdausübungsberechtigte neh-
men Meldungen entgegen. 

• Bei Kontakt zum Kadaver müssen Klei-
dung und Schuhe gründlich gereinigt,

ggf. auch desinfiziert werden. Da das
Virus bei 56 Grad C 70 Minuten und bei
60  Grad C 20 Minuten überlebt, sollten
entsprechende Waschprogramme ge-
wählt werden. Weder Wald noch
Schweinestall sollten mit ungereinigter
Kleidung betreten werden.

Pressestelle
Landratsamt Zwickau ❑

Gesundheitsamt

Belehrungen 
zum Infektionsschutz 

ausgesetzt

Das Gesundheitsamt des Landkreises
Zwickau informiert, dass es aktuell keine
Belehrungen für Beschäftigte im Lebens-
mittelverkehr (Gesundheitsausweis) nach
dem Infektionsschutzgesetz durchführt.

Begründet wird diese Maßnahme mit der
Arbeitsbelastung im Amt, verursacht
durch die Corona-Pandemie. 

Es bedauert diese Entscheidung und
hofft, diese Dienstleistung bald wieder an-
bieten zu können.

Pressestelle
Landratsamt Zwickau ❑

Umfrage zum Klimaschutz wird gestartet
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Information der Sparkasse Chemnitz

Das Wichtigste vorab: Der Standort des
Kreditinstitutes in der Hofer Straße 211
bleibt als Selbstbedienungsstandort erhal-
ten. Zusätzlich führt die Sparkasse weitere
Serviceleistungen ein, die zum Beispiel
das Abheben von Bargeld erleichtern.
Kunden können so ab dem kommenden
Jahr Bargeld auch telefonisch anfordern.
Sie erhalten es dann über einen versicher-
ten Postversand.

Immer weniger Kunden kommen in die 
Filialen. Bereits jetzt führt jeder Zweite
seine Bankgeschäfte online oder per
Smartphone-App durch. Je nach Standort
zählt die Sparkasse teilweise weniger als
zwei Besucher in der Stunde. Auch viele

Oberlungwitzer nutzen heute die digitalen
Möglichkeiten. 

Vor diesem Hintergrund hat die Sparkasse
Chemnitz ein neues Service- und Stand-
ortkonzept erstellt. Was bedeutet das kon-
kret für Oberlungwitz? 

Kunden können weiterhin rund um die Uhr
Geld abheben und Bankgeschäfte an den
Automaten in der Hofer Straße 211 durch-
führen. Klassische Finanzberatungen bie-
tet die Sparkasse zukünftig in Hohenstein-
Ernstthal (Wilhelm-Külz-Platz 5) an. Alle
Beratungsleistungen werden in dem rund
3 km entfernten Standort gebündelt.
Neben den Ansprechpartnern der Spar-

kasse Chemnitz können Sie sich hier auch
zu den Angeboten der LBS sowie der
Sparkassen-Versicherung Sachsen infor-
mieren und Fremdwährungen erhalten.

Für Kunden, die nicht nach Hohenstein-
Ernstthal fahren können oder es nicht in-
nerhalb der Öffnungszeiten schaffen, 
bietet die Sparkasse verschiedene Alter-
nativen. Unser Tipp: Rufen Sie das Privat-
kundenCenter der Sparkasse oder Ihren
Kundenberater an. 

Neben einer Beratung per Telefon und
über das Internet können auch Termine
außerhalb der Öffnungszeiten und vor Ort
vereinbart werden. Sie erreichen das Pri-

Sparkasse mit neuem Service- und Standortkonzept – 
was bedeutet das für Oberlungwitz?
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vatkundenCenter der Sparkasse Chemnitz
von Montag bis Freitag in der Zeit von 
8 bis 20 Uhr unter 0371 99-0.

Zusätzlich zum Versand von Bargeld will
die Sparkasse auch Kooperationen mit
Einzelhändlern eingehen. Das Ziel: Spar-
kassenkunden sollen in Zukunft nicht nur
am Automaten, am Schalter oder per Te-
lefon, sondern auch in verschiedenen Ge-
schäften vor Ort Bargeld abheben können.
In den kommenden Wochen will die Spar-
kasse Gespräche mit verschiedenen Ein-
zelhändlern führen. Dieser Service wird
schrittweise im kommenden Jahr einge-
führt.

Im Zuge der Corona-Pandemie hat die
Sparkasse im April 2020 eine weitere

Form der Bargeld-Abhebung eingerichtet.
Diese ist insbesondere für Menschen ge-
eignet, die zum Beispiel zur Risikogruppe
gehören oder den Geldautomaten nicht
bedienen können. 

Angehörige, Nachbarn oder Freunde kön-
nen für Sie bis zu 300 Euro im Monat am
Sparkassenschalter Geld abheben. Sie
müssen hierzu eine schriftliche Vollmacht
sowie die SparkassenCard des Kontoin-
habers vorlegen. 

Wichtig: Aus der Vollmacht muss neben
der Kontonummer der Name und die
Adresse des Kontoinhabers und des Be-
vollmächtigten und die Höhe der ge-
wünschten Bargeldsumme hervorgehen.

Bitte vergessen Sie Ort, Datum und die
Unterschriften nicht. Es müssen der Kon-
toinhaber und der Bevollmächtigte unter-
schreiben. 

Die im neuen Service- und Standortkon-
zept enthaltenen Angebote sollen bis
Ende 2021 umgesetzt sein. Die Sparkasse
Chemnitz wird ihre Leistungen dann an 
76 Standorten (bisher 80) anbieten. 
Zu diesen gehören mitarbeiterbesetzte 
und Selbstbedienungs-Standorte sowie
Standorte, die durch eine mobile Filiale
bedient werden. 

Sparkasse Chemnitz ❑

Oberlungwitz macht sich für die Natur stark

In Sachen Naturschutz hat sich in Ober-
lungwitz im September und Oktober eini-
ges getan. Im Rahmen des Projektes
„Stadt.Land.Biene – Wir geben Wildbie-
nen ein Zuhause“, bei dem Oberlungwitz
eine von drei sächsischen Pilotkommunen
ist, fand am 26. September 2020 ein Se-
minar über Wildbienen und ihren Schutz
statt. Dazu gehörte auch ein kleiner Rund-
gang, bei dem Gärten hinsichtlich ihrer In-
sektenfreundlichkeit in Augenschein ge-
nommen wurden. 

Trotz Dauerregens wurde nach dem Semi-
nar auch noch Saatgut für eine insekten-
freundliche Wiese auf dem ehemaligen
„Wama-Areal“ an der Hofer Straße ausge-
bracht. Nur ein paar Tage später erfolgte
das auch noch auf der Freifläche an der
Hirschbrücke. Das Saatgut wurde über die
Aktion „Sachsen blüht“ der Sächsischen
Landesstiftung für Natur und Umwelt zur
Verfügung gestellt, die vom Freistaat ge-
fördert wird. Die angelegten Wiesen haben
jeweils eine Fläche von rund 1000 Qua-
dratmetern. Ab Mitte Oktober 2020 zeig-
ten sich die ersten Pflänzchen, so dass die
Chancen auf artenreiche Flächen im kom-
menden Frühsommer gut sind. Zu beach-
ten ist dabei, dass es sich um keine reinen
Blühflächen handeln wird, die nur aus
bunten Blumen bestehen. Die Saatmi-

schungen sind so zusammengestellt, dass
sie mit heimischen Blühpflanzen, Wild-
kräutern und Gräsern Lebensraum für
Schmetterlinge, Wildbienen und andere
Insekten bieten können. Dafür müssen sie
auch entsprechend gemäht werden, was
bedeutet, dass es hier nur zwei oder drei
Mahdtermine im Jahr gibt, bei denen je-
weils auch nicht die kompletten Flächen
bearbeitet werden. Daher ist Kurzrasen
hier künftig passé, denn nur so kann sich
wieder eine gewisse Artenvielfalt entwi-
ckeln. 

Darüber sollte jeder auch im eigenen Gar-
ten nachdenken und versuchen, zumin-
dest Teilbereiche naturnah zu gestalten.
Insekten, Vögel und Igel werden es dan-
ken, denn in sterilen Gärten mit dauerhaf-
tem Kurzrasen und nicht heimischen
Pflanzen haben sie alles andere als gute
Lebensbedingungen. Gerade jetzt im
Herbst ist auch eine gute Zeit, um mit
Laub- oder Geästhaufen der Tierwelt
etwas Gutes zu tun. 

Am 8. Oktober 2020 fand zusammen 
mit Mitarbeitern des Energieversorgers 
enviaM eine kleine Pflanzaktion auf der
Wiese am Henny-Teich statt. Das Unter-
nehmen hat die Naturschutzarbeit in

Oberlungwitz mit Sachspenden im Wert
von 1.700 Euro unterstützt. Blühende
Sträucher und Bäume, Insektenhotels,
Saatgut und Bewässerungssäcke für
Bäume wurden zur Verfügung gestellt. 

Weiter ging es am 10. Oktober 2020 im
Stadtpark. Rund 2000 Frühblüher-Zwie-
beln kamen in den Boden, was mit rund
15 Helfern zügig geschafft war. Trauben-
hyazinthen sowie Elfen- und Frühlingskro-
kusse werden nun – wenn alles klappt –
im nächsten Frühjahr im Stadtpark blühen
und den Insekten Nahrung bieten, die
schon zeitig im Frühling unterwegs sind.
Weitere Maßnahmen für den Stadtpark
sind in Vorbereitung. Ein Teilbereich soll
als Blühfläche aufgewertet werden. Außer-
dem gibt es Pläne für ein Staudenbeet,
spezielle Nisthilfen und Schautafeln zum
Thema Naturschutz. Diese Maßnahmen
können voraussichtlich im Frühjahr 2021
umgesetzt werden. Eventuell entstehen
dann in der Stadt auch noch weitere Blüh-
flächen. 

Mehr als zehn private Grundstücke wur-
den auch schon aufgewertet. Einige wei-
tere sollen im Frühjahr 2021 folgen. Dazu
konnte dank der Unterstützung von Spon-
soren hochwertiges Saatgut für einheimi-
sche Blühpflanzen gekauft und Interes-
sierten kostenfrei zur Verfügung gestellt
werden. Diese Aktion soll nächstes Jahr
fortgesetzt werden. Wer also im Garten
Platz hat und dort mit einer Blühfläche
etwas für die Natur tun will, kann sich gern
melden, am besten per E-Mail an pfeifer-
markus@web.de oder telefonisch unter
der Nummer 0174-2101740. 

Durch folgende Firmen, Organisationen,
Privatpersonen und Vereine wurden die
Naturschutzprojekte in Oberlungwitz bis-
her unterstützt:

202010_Fläche_WAMA: „Bearbeitete Fläche im Be-
reich des ehemaligen WAMA-Areals“, Foto: M. Pfeifer

202010_Fläche_Hofer_Straße 1: „Auch im Bereich der
Hofer Straße 1 wurde eine Fläche insektenfreundlich
aufgewertet.“ Foto: M. Pfeifer
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• ANITAS GmbH, Oberlungwitz
• Autohaus Hübner GmbH & Co. KG, Oberlungwitz
• Biohof Vogel & Pötzsch GbR, Erlbach-Kirchberg
• BUND Landesverband Sachsen e. V.
• BUND Regionalgruppe Hohenstein-Ernstthal
• „Die helfenden Hände“ Roland Neubert, Oberlungwitz
• Envia Mitteldeutsche Energie AG, Chemnitz
• Glückauf-Brauerei GmbH, Gersdorf
• Imkerverein Lichtenstein und Umgebung e. V.
• Jan Hippold, Mitglied des Sächsischen Landtages
• Natürlich Prüstel, Hohenstein-Ernstthal
• Pflegedienst Bianka Schädlich GmbH, Oberlungwitz
• Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
• Wohnungsgenossenschaft „Sachsenring“ e.G., Hohenstein-
Ernstthal

Vielen Dank!

Markus Pfeifer
202010_Unterstützung_enviaM: „Die enviaM hat die Naturschutzarbeit in Oberlung-
witz mit verschiedenen Sachspenden unterstützt.“                    Foto: M. Pfeifer ❑

Begegnungsraum „Füreinander – Hallo Nachbar“

09337 Hohenstein-Er., Pölitzstr.3

Dieser offene Raum der Begegnung heißt jeden, der eine kurze
Pause in seinem Alltag sucht, herzlich willkommen. Die Sitzecken
für Erwachsene sowie ein Kinderspielbereich stehen allen Inter-
essierten zur Verfügung für:

- Entspannung und Stärkung,
- Begegnung und Austausch,
- Gesprächskreise, Vorträge u. a.

Öffnungszeiten des Wohlfühlraumes
Dienstag         von 09:00 bis 14:00 Uhr
Donnerstag    von 09:00 bis 14:00 Uhr

Angebote 2020/2021

05. November 2020
10:00 bis ca. 11:30 Uhr       Gesprächskreis
„Heute ist mein bester Tag“ mit Frau Kerstin Scheffler

26. November 2020
10:00 bis ca. 12:00 Uhr       Basteln
„Weihnachtlich und Kreativ“ mit Frau Barbara Mothes

03. Dezember 2020
10:00 bis ca. 12:00 Uhr       Gesprächskreis
„Geheimnisvolle Weihnachtszeit“ mit Frau Kerstin Scheffler

Dienstags zu den Öffnungszeiten
Offener Raum für junge Eltern

07. Januar 2021
10.00 bis ca. 11.30 Uhr       Gesprächskreis
„Heute ist mein bester Tag“ mit Frau Kerstin Scheffler 

21. Januar 2021
10:00 bis ca.11:30 Uhr        Buchlesung
„Seelengefährten auf vier Pfoten“ mit Frau Dr. Wilma Staffa

In unserem Schaukasten findet man viele weitere Informationen
zu unseren Angeboten.
Verfasser: Ehrenamtliches Team des Wohlfühlraumes

Kontakt:
Netzwerk Zukunft Sachsen e. V.
Tel.: 0152 22339339 ❑

Informationen des OKV e. V.

Liebe Närrinnen und Narren, 

wir alle – und ganz besonders unsere kleinen und großen Tanz-
mädels, die mit viel Eifer und Herzblut trainiert haben – hatten
uns schon riesig auf unsere liebste, die 5. Jahreszeit gefreut. 
Leider müssen jedoch auch wir, wie viele unserer befreundeten
Vereine, unsere geplanten Veranstaltungen in der anstehenden
Karnevalssaison aufgrund der aktuellen coronabedingten Ent-
wicklungen absagen. Dies betrifft unsere traditionelle Schlüssel-

übergabe am Rathaus, unsere Abendveranstaltungen im Novem-
ber 2020 und Februar 2021 sowie den Kinder-, Senioren- und
Lebenshilfefasching. Bei allem Verzicht und allen Entbehrungen
lasst uns dennoch gemeinsam optimistisch nach vorn blicken,
dass ganz bald wieder ein lautes „OKV-Helau“ durch unser schö-
nes Oberlungwitz schallt. Bis dahin bleibt alle gesund!

Eure Narren des OKV e. V. ❑
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Jahreslosung: Ich glaube;
hilf meinem Unglauben!

(Markus 9,24)

Monatsspruch: Gott spricht:
Sie werden weinend kommen, aber ich will
sie trösten und leiten.

(Jeremia 31,9) 

Unsere Gottesdienste

15. November – Vorletzter Sonntag des
Kirchenjahres
St.-Martins-Kirche
09:30 Uhr Predigtgottesdienst 
Prädikantin Escher
Volkstrauertag – nach dem Gottes-
dienst Kranzniederlegung auf dem 
St.-Martins-Friedhof

18. November – Buß- und Bettag
St.-Martins-Kirche
09:30 Uhr gemeinsamer Sakraments-
gottesdienst
Pfarrerin Schmidt
Kollektenzweck: Ökumene und Aus-
landsarbeit der EKD

22. November – Ewigkeitssonntag
St.-Martins-Kirche
09:30 Uhr Sakramentsgottesdienst 
Prädikant Flämig

29. November – 1. Advent
St.-Martins-Kirche
09:30 Uhr Familiengottesdienst
Thomas Schmidt
Kollektenzweck: Arbeit mit Kindern

06. Dezember – 2. Advent
St.-Martins-Kirche
09:30 Uhr gemeinsamer Predigtgottes-
dienst
Pfarrerin Mette

Wenn das Dankopfer nicht besonders an-
gegeben ist, wird es für unsere eigene
Kirchgemeinde erbeten. Wer zum Gottes-
dienst mit dem Auto abgeholt werden
möchte, melde sich bitte im Laufe der
Woche, spätestens bis sonntags, 07:30
Uhr bei Andreas Schubert (Tel.: 0176/66
69 75 72 oder 03723/31 94) oder Ralf
Winkler (Tel.: 03723/66 51 40).

INFORMATIONEN AUS DEM 
KIRCHENVORSTAND

In der Kirchenvorstandssitzung am
16.10.2020 wurden folgende Themen be-
sprochen:
- Planung Martinsandacht mit Lampion-
umzug

- Änderungen Konzertplan für Novem-
ber/Dezember 2020

- Beschluss zur Anschaffung eines
neuen Beamers für die Kirchgemeinde

- Entscheidung, dass bis auf Widerruf
alle Gottesdienste in der St.-Martins-
Kirche stattfinden

- Planung der Lektorendienste
- Strukturreform
- Diskussion über Durchführung der
Christvespern am Heiligabend (dazu
wurde noch keine Entscheidung getrof-
fen)

Karsten Schubert

Herzliche Einladung zur 
Familienkirche zu St. Martin

… am 08.11.2020 um 16:30 Uhr in die 
St.-Martins-Kirche.
Im Anschluss gibt es wieder einen Later-
nenumzug und Martinshörnchen.

Bis 11.11. noch ein Päckchen Liebe
schenken

Machen Sie mit bei EIN PÄCKCHEN
LIEBE SCHENKEN!
Bis zum 11.11. besteht noch die Möglich-
keit, mit einem Überraschungspäckchen
anderen Menschen eine echte Freude zu
bereiten.
Flyer und Informationen gibt es im Ge-
meindebüro oder unter www.lio.org. 

Rückblick Erntedank

Auch in diesem Jahr wurde am ersten 
Oktoberwochenende das Erntedankfest
mit einem Familiengottesdienst in unserer
Kirchgemeinde gefeiert.
Am Tag zuvor wurde die Kirche von frei-
willigen Helfern mit den gespendeten 
Erntedankgaben geschmückt. 
Ein großes Dankeschön allen, die sich am
Dekorieren, Gestalten und mit Spenden
der Gaben beteiligt haben.

In der Woche nach dem Erntedankfest
kamen 120 Kinder aus der Kita „Tausend-
füßler“ und 57 Kinder der Humboldtschule
in die St.-Martins-Kirche. In der ge-
schmückten Kirche wurde ihnen mit Ge-
schichten und Liedern die Entstehung und
der Sinn vom Erntedank erklärt. 

Die Erntegaben gingen in diesem Jahr an
das Haus Kinderland in Chemnitz, einer
christlichen Freizeiteinrichtung der offenen
Kinder- und Jugendarbeit. Hier erhalten
die Besucher Begleitung und Unterstüt-
zung auf ihrem Weg ins Leben. Möglich
wird dies u. a. auch durch täglich frisches,
vollwertiges Mittagessen.
Die Kollekte in Höhe von 920,82 Euro ging
an „Täglich Brot für Beregovo“.

Rückblick Konfirmation

Lange haben in diesem Jahr die Konfir-
manden warten müssen, aber nun endlich
war der Tag da. 
Am 27. September 2020 wurden die 
10 Jungen und Mädchen in der St.-Mar-
tins-Kirche von Pfarrerin Indorf konfirmiert.

Im Beisein ihrer Eltern, Verwandten und
der Kirchgemeinde wurden die Jugendli-
chen in den Kreis der erwachsenen Ge-
meindeglieder aufgenommen. 

Die Band der Jungen Gemeinde sorgte
neben Kantor Felix Krauße für die musika-
lische Umrahmung und ließen feierliche
Stimmung aufkommen.

Die Junge Gemeinde hat sich in diesem
Jahr etwas Besonderes einfallen lassen
und mit einem bildlich dargestellten
Gleichnis die Kraft von Freundschaft und
die Kraft Gottes und den Halt, den man im
Glauben finden kann, verdeutlicht.

In diesem Gottesdienst wurde von 
185 Besuchern eine Kollekte von 
522,10 Euro für unsere Gemeinde gesam-
melt. 
Vielen Dank allen Spendern!

Kalender und Losungen 

Ab November liegen wieder Losungen
und Kalender für das Jahr 2021 im Ge-
meindebüro zum Verkauf bereit.

Mitteilung der Gehörlosen- und
Schwerhörigenarbeit Glauchau

Termine für Gehörlosengottesdienste er-
fragen Sie bitte unter:

Tel. 035242/669611
Fax. 035242/669613; 
E-Mail: schwerhoerigenseelsorgesach-
sen@evlks.de
Internet: www.gehoerlosenseelsorge-
sachsen.de 

Öffnungszeiten des Kirchgemeinde-
büros und der Friedhofsverwaltung

Kirchweg 7, 09353 Oberlungwitz
Montag:             14:00 – 17:30 Uhr
Dienstag:           09:00 – 11:00 Uhr
Donnerstag:       14:00 – 17:30 Uhr

Rufnummern:

Pfarrerin Schmidt:           037203/ 64289
Kirchgemeindebüro:      03723/6683228
                    Fax:  6683229
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I N F O R M A T I O N E N  D E R  K I R C H G E M E I N D E N
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Oberlungwitz



Sie sind interessiert
am christlichen
Glauben? Sie su-
chen Orientierung

und Maßstab für Ihr Leben? Sie haben
Fragen, möchten zuhören oder reden? Wir
laden Sie dazu herzlich zu den angegebe-
nen Veranstaltungen in unser Gemein-
schaftshaus in Oberlungwitz, Am Bach 13,
ein.

• Jung und Alt sonntags, 17:00 Uhr; am
15. November in der LKG Hohenstein-
Er.

• EC-Jugendkreis und Junge Gemeinde
freitags, 19:30 Uhr

• Kinder und Teenies treffen sich infekti-
onsbedingt noch nicht 

• Hauskreis Junge Erwachsene am 10.
und 24. November, jeweils 19:30 Uhr

• Abend für Frauen am Montag, 16. No-
vember, 19:30 Uhr 

• Gesprächskreis am Samstag, 28. No-
vember, 19:30 Uhr

• Frauengebetskreis am Mittwoch, 
02. Dezember, 10:00 Uhr

Der Impuls zum Ewigkeitssonntag. Ein
ernstes Gespräch Mutter/Sohn: „Du Da-
niel, unser Opa ist auf seine letzte Reise
gegangen.“ „Wohin denn?“ „Dorthin, wo

wir alle einmal hinfahren, mein Kind.“ „Ach
ja, ich weiß schon. Nach Mallorca.“ …
Kennen wir: Lass mich doch mit dem
Thema ‚Sterben‘ in Ruhe. Wieso schon
ans Ende denken? Vielleicht mal, wenn ich
alt bin. Jetzt will ich das Leben genießen.
Klar, auch junge Leute sterben. Aber der
Gedanke macht mir Angst. Den verdränge
ich lieber. Ich weiß ja nicht, was danach
kommt … Danke Gott, dass etwas danach
kommt. Nicht: Tot, aus, vorbei. Sondern:
Weiter geht’s. Nein, nicht wieder im alten
Trott. Gott, du hast was Neues für mich.
Besseres. Das ist keine Idee aus einem
Science-Fiction-Film. Kein Versprechen
eines Sektengurus. Du selbst bist vorge-
gangen. Durch den Tod zum Leben. Hast
durch deinen Sohn Jesus den Weg freige-
macht. Damit ich nachkomme, um bei dir
zu sein. O-Ton aus der Bibel, Johannes
5,24: „Ich versichere euch: Alle, die auf
mein Wort hören und dem glauben, der
mich gesandt hat, haben das ewige
Leben. Sie haben den Tod schon hinter
sich gelassen und das unvergängliche
Leben erreicht.“ Tod? Du machst mir
keine Angst mehr.

Reinhard Flämig
Gemeinschaftsleiter ❑
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Landeskirchliche Gemeinschaft Oberlungwitz

ANZEIGEN

Gemeindepädagoge
T. Schmidt:                      03723/6792470
Friedhofsverwalter
A. Schubert:                   0176/66697572

Internetadresse: 
www.Kirche-oberlungwitz.de   
www.kirchenbezirk-zwickau.de
E-Mail: 
kg.oberlungwitz@evlks.de 

SEPA-Kontodaten

für Kirchgeld
IBAN:  DE58 3506 0190 1690 5000 23
BIC:     GENODED1DKD
Bank für Kirche u. Diakonie e.G. 

für Friedhofsgebühren
IBAN:  DE80 3506 0190 1690 5000 15
BIC:     GENODED1DKD
Bank für Kirche u. Diakonie e.G.

für Spenden, Pachtzins, Sonstiges
IBAN:  DE70 8705 0000 3606 0029 70
BIC:     CHEKDE81XXX
Sparkasse Chemnitz

Telefonseelsorge (kostenfrei): 
0800/1110222 oder
0800/1110111 24-Stunden am Tag!

Für den Inhalt verantwortlich: Pfarrerin
Schmidt ❑
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Im Rahmen der Ausstellungsreihe „Kunst im Rathaus“ kann die
Ausstellung MENSCH & NATUR – PUR von Otto Urbanski, Ho-
henstein-Er., in der Kleinen Galerie im Rathaus Hohenstein-Er.
noch bis Februar 2021 zu den folgenden Öffnungszeiten des
Rathauses besichtigt werden:

Mo./Di./Mi./Fr.      von 09:00 – 12:00 Uhr
und Do.                 von 09:00 – 18:00 Uhr

Kultur- und Veranstaltungsmanagement 
der Stadtverwaltung Hohenstein-Er. ❑

Kreisverband Hohenstein-Er. e. V. 

Ein guter Partner in Ihrer Region

Kontakt:
Badegasse 1, 09337 Hohenstein-Er.

                Telefon:      03723/42001
                Telefax:       03723/42868
                E-Mail:        verwaltung@drk-hohenstein-er.de 
                Internet:      www.drk-hohenstein-er.de

Öffnungszeiten unserer Kreisgeschäftsstelle:
Mo., Mi., Do.:                    08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
                                  und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Di.:                                     08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
                                  und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Fr.:                                     08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Mode von Mensch zu Mensch in Hohenstein-Er., Herrmann-
straße 42
Wir haben für Sie geöffnet! 
Es gelten vorübergehend unsere verkürzten Öffnungszeiten.

Dienstag         von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Donnerstag    von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Bitte tragen Sie einen Mundschutz. Es dürfen maximal 3 Kunden
unseren Laden betreten. Achten Sie dabei auf ausreichend 
Sicherheitsabstand und folgen Sie den Hinweisen unseres Per-
sonals.

Spendenannahmestelle in Hohenstein-Er. , Badegasse 1
Unsere Spendenannahmestelle bleibt bis auf Weiteres geschlos-
sen. 
Bitte nutzen Sie unsere Altkleidercontainer vor unserer Ge-
schäftsstelle.

Ihr DRK Pflegedienst – Sozialstation „Lebensfreude“
Straße des Friedens 14, 09350 Lichtenstein 

Ansprechpartner
Maria Kaufmann 
Tel.: 037204-60 36 60 und 0174 / 91 46 23 6
Fax: 037204-60 36 69
E-Mail: Pflege@drk-hohenstein-er.de

Unsere Angebote, Leistungen und Möglichkeiten im Über-
blick 

Grundpflege 
Behandlungspflege, Verhinderungspflege 
Wundmanagement 
Haushaltshilfe 
Betreuungsleistungen 
Palliativversorgung 
Mahlzeiten (Essenservice) 
Fahrdienst 
Wäscheservice 
Beratung 
Pflegebegutachtung – Hilfe und Unterstützung bei Feststel-
lung des Pflegegrades/Einstufung 
Ausbildungsmanagement 
Hausnotruf-Service 
Angehörigenschulung/-beratung durch Kooperation mit
Krankenkassen, Apotheken und Sanitätshäusern 
Beratung pflegender Angehöriger von Betroffenen mit 
Demenz 
Organisation/ Bereitstellen von Hilfsmitteln, Medikamenten
und Apothekenbedarf 

Ausstellung 
MENSCH & NATUR – PUR
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Bereitschaftsdienste der Apotheken
Dienstbereitschaft jeweils 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages

07.11. – 08.11.    Rosen-Apotheke, 09350 Lichtenstein, 
                             Glauchauer Straße 37a, Tel. 037204 2046 / 87575
09.11. – 10.11.    Humanitas-Apotheke, 09337 Hohenstein-Ernstthal,
                             Immanuel-Kant-Straße 30, Tel. 03723 627763 / 627764
11.11. – 12.11.    Mohren-Apotheke, 09337 Hohenstein-Ernstthal, 
                             Altmarkt 18, Tel. 03723 2637/ 413875
13.11. – 19.11.    Schloß-Apotheke, 09350 Lichtenstein, 
                             Innere Zwickauer Straße 6, Tel. 037204 87800 / 87801
20.11. – 26.11.    Apotheke am Rathaus, 09350 Lichtenstein,
                             Hartensteiner Straße 9, Tel. 037204 991141 / 991142

27.11. – 29.11..   Humanitas-Apotheke, 09337 Hohenstein-Ernstthal,
                             Immanuel-Kant-Straße 30, Tel. 03723 627763 / 627764
30.11. – 01.12.    Mohren-Apotheke, 09337 Hohenstein-Ernstthal, 
                             Altmarkt 18, Tel. 03723 2637/ 413875
02.12. – 03.12.    City-Apotheke, 09337 Hohenstein-Ernstthal,
                             Weinkellerstr. 28, Tel. 03723 62940 / 29439
04.12. – 06.12.    Mohren-Apotheke, 09337 Hohenstein-Ernstthal, 
                             Altmarkt 18, Tel. 03723 2637/ 413875
07.12.                   City-Apotheke, 09337 Hohenstein-Ernstthal,
                             Weinkellerstr. 28, Tel. 03723 62940 / 29439

Dienstzeiten:               Montag, Dienstag und Donnerstag                19:00 – 07:00 Uhr
                                    Mittwoch und Freitag                                    14:00 – 07:00 Uhr
                                    Wochenende                                                  07:00 – 07:00 Uhr
                                    Feiertag                                                          07:00 – 07:00 Uhr

Dienstpläne für Augenarzt und Zahnarzt werden in der lokalen Presse oder unter 
http://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICKAU/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL/notdienste.php

veröffentlicht.

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
für Allgemeinmedizin und Kinderarzt

Anforderung über die einheitliche Rufnummer
Tel.: 116117 (ohne Ortsvorwahl)

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 
Dienstpläne werden unter

http://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICKAU/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL/notdienste.php

veröffentlicht.

Die Deutsche Rentenversicherung 
informiert

Die kostenlose Aufnahme von Rentenanträgen aller Rentenarten
(Witwer- und Witwenrenten, Erwerbsunfähigkeitsrenten und Al-
tersrenten) der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See und allen anderen Rentenkassen findet nach vorheri-
ger telefonischer Terminvereinbarung im Seniorenzentrum,
Südstraße 13 in Hohenstein-Ernstthal statt. Terminabsprache mit
Herrn Sigmund Plewnia unter der Telefonnummer 03723
626915. Völlige Diskretion wegen des Datenschutzes ist gewähr-
leistet. ❑

Stätte für Begegnungen 
Aufgrund der aktuellen Lage haben wir alle Seniorenveranstal-
tungen für dieses Jahr abgesagt.

Erste-Hilfe-Ausbildung
Bitte nutzen Sie für Ihre Anmeldung zum Rotkreuzkurs „Erste
Hilfe“ unsere Onlineanmeldung auf unserer Internetseite. ❑

Stadtwerke Oberlungwitz GmbH

Hofer Straße 221, Telefon: 03723 76930-60

Sprechzeiten der Stadtwerke Oberlungwitz GmbH
werden unter

https://www.stadtwerke-oberlungwitz.de/
veröffentlicht.

Hinweis:
Aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens sind Vor-Ort-
Termine in der Stadtwerke Oberlungwitz GmbH im Rahmen der
bekannten Öffnungszeiten bis auf Weiteres nur nach vorheriger
Anmeldung möglich. Bitte beachten Sie auch die geltenden Re-
gelungen und Hygienehinweise vor Ort. Ungeachtet dessen sind
die Mitarbeiter/innen telefonisch und per E-Mail für Sie erreich-
bar. ❑
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